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1.  Baukindergeld jetzt beantragen!

Mit einem Zuschuss – dem sog. Baukindergeld – fördert das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat und die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) den Ersterwerb von selbst genutzten Wohn-
immobilien – sowohl Neubau als auch Bestand – für Familien mit 
Kindern und Alleinerziehende.

Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohnei-
gentum zur Selbstnutzung in Deutschland für Familien und Allein-
erziehende mit mindestens einem im Haushalt lebenden Kind unter 
18 Jahren. Ist bereits selbst genutztes oder vermietetes Wohneigen-
tum in Deutschland vorhanden, ist eine Förderung ausgeschlossen.

Das Baukindergeld wird bis zu einer Einkommensgrenze von 
75.000 € zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr und zu-
sätzlich 15.000 € pro Kind – bei einem Kind also bis zu 90.000 € 
im Jahr – gewährt. Die Ermittlung des Einkommens erfolgt anhand 
des Durchschnittseinkommens des zweiten und dritten Jahres vor 
dem Antragseingang – für 2018 also der Einkommen 2015 und 2016. 
Der Nachweis des zu versteuernden Haushaltseinkommens muss an-
hand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamts nachgewiesen 
werden. Liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, ist die Erstellung 
rechtzeitig beim zuständigen Finanzamt zu beantragen.

Der Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind und Jahr wird über 10 Jah-
re ausgezahlt. Eine Familie mit einem Kind erhält einen Zuschuss 
über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €, bei 2 Kindern 24.000 € usw. 
Gewährt wird das Baukindergeld rückwirkend ab dem 1.1.2018.

Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung zwischen 
dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 erteilt worden ist. Nach dem je-

weiligen Landesbaurecht sind nur anzeigepfl ichtige Vorhaben för-
derfähig, wenn die zuständige Gemeinde nach Maßgabe der jewei-
ligen Landesbauordnung durch die Bauanzeige Kenntnis erlangt hat 
und mit der Ausführung des Vorhabens zwischen dem 1.1.2018 und 
dem 31.12.2020 begonnen werden durfte. Beim Erwerb von Neu- 
oder Bestandsbauten muss der notarielle Kaufvertrag zwischen dem 
1.1.2018 und dem 31.12.2020 unterzeichnet worden sein.

Bitte beachten Sie! Anträge können seit dem 18.9.2018 über die 
KfW ausschließlich online unter www.kfw.de/info-zuschussportal 
gestellt werden. Der Antrag muss mindestens drei Monate nach 
dem Einzug in das selbst genutzte Wohneigentum gestellt werden. 
Ist der Einzug im Jahr 2018 vor dem 18.9.2018 erfolgt, kann der 
Zuschussantrag noch bis zum 31.12.2018 gestellt werden. Für das 
Baukinder geld stehen Bundes mittel in fest gelegter Höhe zur Ver-
fügung. Der Zuschuss wird demnach nur so lange gewährt, wie 
Mittel vorhanden sind. Ein Rechtsanspruch auf Baukindergeld be-
steht nicht. Interessierte Steuerpfl ichtige sollten daher den Antrag 
auf Gewährung des Baukindergeldes so schnell wie möglich stellen!

2. Steu er li che För de rung des 
Miet woh nungs neu baus

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungs-
neubaus strebt die Bundesregierung Anreize für den Mietwoh-
nungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies soll durch 
die Einführung einer Sonderabschreibung umgesetzt werden. Der 
Gesetzentwurf des Bundesfi nanzministeriums vom 29.8.2018 sieht 
folgende Regelungen vor: 

 » Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 % 
neben der regulären Abschreibung betragen. Somit können in-
nerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der 
förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
berücksichtigt werden. 

 » Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch 
Baumaßnahmen neue Wohnungen – die fremden Wohnzwecken 
dienen – hergestellt oder diese bis zum Ende des Jahres der Fer-
tigstellung angeschafft werden. 

 » Die Regelung soll auf solche Herstellungs- oder Anschaffungs-



vorgänge beschränkt werden, für die der Bauantrag oder die 
Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt 
wird. Die Sonderabschreibungen können damit auch dann in An-
spruch genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 
31.12.2021 erfolgt. 

 » Von der Inanspruchnahme der Förderung ausgeschlossen ist 
die Anschaffung und Herstellung von Wohnungen, wenn die 
abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
mehr als 3.000 € je m² Wohnfl äche betragen.

 » Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn 
Jahren nach Anschaffung oder Herstellung der entgeltlichen 
Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen die 
Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der 
bereits in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen.

 » Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird 
auf maximal 2.000 € je m² Wohnfl äche begrenzt. Das wären 
also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €.

3. Weihnachts-/Betriebsfeier: Kostenauftei-
lung bei Absagen von Mitarbeitern

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weihnachtsfeiern“ 
bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn 
der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. 
Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversiche-
rungspfl ichtig. 

Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers 
einschließlich Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Ar-
beitnehmern individuell zurechenbar sind oder ob es sich um den 
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung han-
delt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet.

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betra-
gen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern 
zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 
Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede 
Person ein geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil 
dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer ha-
ben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag 
von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpfl ichtig ist. Bei 
25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. Nach Abzug 
des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein 
steuerpfl ichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann 
sozialversicherungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal 
besteuert. 

Ungeklärt war in diesem Zusammenhang wie mit Absagen von Kol-
legen zu verfahren ist, die an der Feier nicht teilnehmen können, für 
die die Kosten aber dennoch angefallen sind. Dazu äußert sich das 
Finanzgericht Köln (FG) in seiner Entscheidung vom 27.6.2018 zu-
gunsten der Steuerpfl ichtigen. Danach gehen Absagen von Kollegen 
anlässlich einer Betriebsveranstaltung steuerrechtlich nicht zulasten 
der tatsächlich Feiernden. 

Im entschiedenen Fall sagten von den ursprünglich angemeldeten 
27 Arbeitnehmern zwei kurzfristig die Feierlichkeiten ab, ohne dass 
dies zu einer Reduzierung der bereits veranschlagten Kosten durch 
den Veranstalter führte. Nach der Urteilsbegründung ist es nicht 
nachvollziehbar, weshalb den Feiernden die vergeblichen Aufwen-
dungen des Arbeitgebers für sog. „No-Shows“ zuzurechnen sind. 

Anmerkung: Mit seinem Urteil stellte sich das FG ausdrücklich ge-
gen eine bundeseinheitliche Anweisung des Bundesfi nanzministeri-

ums. Das FG hat die zugelassene Revision beim Bundesfi nanzhof in 
München eingelegt, die unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt 
wird. Insofern ist dieser Sachverhalt noch nicht endgültig geklärt.

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Weihnachts-/Betriebsveran-
staltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 
oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsver-
anstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei 
Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der 
einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch 
mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein.

 »  Umsatzsteuerliche Behandlung von Weihnachts-/Betriebsver-
anstaltungen (Meinung der Finanzverwaltung)

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbe-
sondere die Ersetzung der ehemaligen lohnsteuerlichen Freigrenze 
durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf 
die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf 
den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu berechnen sind, bestimmt 
sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen.

 » Übersteigt der Betrag, der auf den einzelnen Arbeitnehmer ent-
fällt, pro Veranstaltung die Grenze von 110 € einschließlich Um-
satzsteuer, ist von einer überwiegend durch den privaten Bedarf 
des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung 
auszugehen. Ein Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich.

Anmerkung: Das Bundesfi nanzministerium stellte bereits in einem 
Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass Zuwendungen im Rahmen von 
Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil unternehme-
risch und zum Teil nicht unternehmerisch veranlasst sein können. 
Eine Aufteilung der Kosten ist demnach nicht zulässig. Diese nega-
tive Sichtweise des Ministeriums ist jedoch gerichtlich noch nicht 
überprüft.

4. Steuerliche Berücksichtigung 
von Aktienverlusten

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch Gewinne bzw. 
Verluste aus der Veräußerung von Aktien. Eine Veräußerung liegt 
auch vor, wenn wertlose Anteile zwischen fremden Dritten ohne 
Gegenleistung oder gegen einen lediglich symbolischen Kaufpreis 
übertragen werden.

Eine steuerlich wirksame Veräußerung liegt nach Auffassung der 
Finanzverwaltung dann jedoch nicht vor, wenn der Veräußerungs-
preis die tatsächlichen Transaktionskosten nicht übersteigt. Ist also 
der Verkaufspreis niedriger als die Transaktionskosten, erkennt die 
Finanzverwaltung den Verlust nicht an. Das trifft insbesondere auf 
Aktien zu, die zu einem hohen Kurs gekauft wurden und heute nur 
noch einen geringen Wert haben.

Beispiel: Kaufpreis eines Aktienpakets in Höhe von 10.000 €, Veräu-
ßerungspreis 50 €, Veräußerungskosten 90 €. Nachdem der Veräu-
ßerungspreis geringer ist als die Transak tionskosten, ist nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung der Verlust in Höhe von (10.000 € + 
90 € - 50 € =) 10.040 € steuerlich nicht abzugsfähig.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) dieser Auffassung der Fi-
nanzverwaltung in seiner Entscheidung vom 12.6.2018 widerspro-
chen. Danach ist die Erfüllung des Tatbestands der Veräußerung 
weder von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der an-
fallenden Veräußerungskosten abhängig. Auch einen Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten verneinte der BFH. Durch den Verkauf 



der (wertlosen) Aktien macht der Steuerpfl ichtige lediglich von ei-
ner ihm durch das Gesetz eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, den 
Verlust steuerlich geltend zu machen. Er kann entscheiden, ob, wann 
und mit welchem erzielbaren Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wie-
der veräußert.

5. Differenzierte steuerliche Beurteilung von 
Krankenversicherungsschutz als Sachbezug

Sogenannte Sachbezüge bis 44 € im Kalendermonat, die ein Arbeit-
nehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 
erhält, sind – unter weiteren Voraussetzungen – steuerfrei. Jegli-
che Überschreitung der Freigrenze führt allerdings zum vollständi-
gen Entfallen der Steuerfreiheit. Für die Abgrenzung von Bar- und 
Sachlohn ist der auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinba-
rungen zu ermittelnde Rechtsgrund des Zufl usses entscheidend.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) in zwei Urteilen differen-
ziert zur steuerlichen Beurteilung von Krankenversicherungsschutz 
als Sachbezug Stellung genommen. Danach ist die Gewährung 
von Krankenversicherungsschutz in Höhe der Arbeitgeberbeiträge 
Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags 
ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine Geldzahlung 
verlangen kann. Demgegenüber wendet der Arbeitgeber Geld und 
keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der Bedingung zahlt, 
dass der Arbeitnehmer mit einem von ihm benannten Unternehmen 
einen Versicherungsvertrag schließt. 

In der Entscheidung vom 2.6.2018 schloss der Arbeitgeber als Versi-
cherungsnehmer für die Mitarbeiter bei zwei Versicherungen (Grup-
pen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen, 
stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz ab. Der BFH bestätigte 
das Vorliegen von Sachlohn.

In seiner Entscheidung vom 4.7.2018 schlossen die Mitarbeiter un-
mittelbar mit der Versicherungsgesellschaft private Zusatzkranken-
versicherungsverträge ab. Die Versicherungsbeiträge wurden von den 
Mitarbeitern direkt an die Versicherungsgesellschaft überwiesen; der 
Arbeitgeber zahlte monatliche Zuschüsse auf das Gehaltskonto. Hier 
beurteilte der BFH die Zuschüsse als Barlohn. 

Anmerkung: Entscheidet sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeit-
nehmern – wie im ersten Fall – unmittelbar Versicherungsschutz 
zu gewähren, liegt zwar einerseits begünstigter Sachlohn vor, an-
dererseits ist das Potenzial für weitere Sachbezüge angesichts der 
monatlichen Freigrenze von höchstens 44 € erheblich eingeschränkt. 

6. Bundesfi nanzhof defi niert 44-€-Freigrenze 
bei Sachbezügen

Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gehören neben 
Gehältern und Löhnen auch andere Bezüge und Vorteile, die für eine 
Beschäftigung gewährt werden. Darunter fallen auch sogenannte 
Sachbezüge.

Sachbezüge sind alle nicht in Geld bestehenden Einnahmen. Ein 
Sachbezug liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
den Anspruch, eine Sach- und Dienstleistung beziehen zu können, 
einräumt. Solche Sachbezüge bleiben steuerfrei, wenn die sich (nach 
Anrechnung der vom Steuerpfl ichtigen gezahlten Entgelte) ergeben-
den Vorteile insgesamt 44 € im Kalendermonat nicht übersteigen. 

Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten Sachvorteils ist mit dem 
üblichen Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Endpreis im Sinne der 
Vorschrift ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von 

Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren tatsäch-
lich gezahlt wird.

Nunmehr hatte der Bundesfi nanzhof zu entscheiden, wie sich eine 
Versand- und Handlingpauschale auf den Preis des Sachbezugs aus-
wirkt. In seiner Entscheidung vom 6.6.2018 stellt er dazu fest: Liefert 
der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, liegt 
eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor. 
Der Vorteil hieraus ist in die Berechnung der Freigrenze von 44 € 
einzubeziehen. Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhan-
delspreis des Sachbezugs am Markt im Versand- oder Onlinehandel 
gefunden wird. Ist der Versand dort als eigenständige Leistung aus-
gewiesen und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufspreis und damit 
im Endpreis enthalten, kommt der geldwerte Vorteil aus der Liefe-
rung „nach Hause“ bei der Berechnung der Freigrenze von 44 € zum 
Warenwert hinzu.

7. Keine zeitliche Änderung bei 
kurzfristig Beschäftigten

„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbeson-
dere auch bei Ferienjobbern und deren Arbeitgebern. Sozialversi-
cherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären Minijobs – auf 
450 € im Monat begrenzt; auf den Verdienst kommt es bei einem 
kurzfristigen Minijob also nicht an. Sie sind in der Kranken-, Pfl ege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitrags-
frei, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Tätigkeit eines 
Arbeitnehmers im Laufe eines Kalenderjahres im Voraus auf 3 Mo-
nate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Ursprünglich sollte die Re-
gelung auf 4 Jahre für die Zeit vom 1.2.2015 bis zum 31.12.2018 
begrenzt sein und dann wieder die alten Tätigkeitszeiten gelten. 
Bis zum 31.12.2014 galten 50 Tage und 2 Monate. Nach Informa-
tionen der Minijobzentrale bleiben die Zeiten von 3 Monaten oder 
70 Arbeitstagen – vorbehaltlich der erwarteten Zustimmung durch 
den Gesetzgeber – auch weiterhin bestehen.

Anmerkung: Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach den in-
dividuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Der Arbeitgeber kann die 
Lohnsteuer auch pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Soli-
daritätszuschlag und Kirchensteuer erheben, wenn bestimmte Vo-
raussetzungen vorliegen.

8. Vorteile bei der Rentenversicherung 
für Minijobber

Minijobber können sich auf Antrag von der Rentenversicherungs-
pfl icht befreien lassen und brauchen dann keine Beiträge dazu be-
zahlen. Die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen kann aber 
auch Vorteile mit sich bringen. Diese Entscheidung muss jeder im 
Einzelfall für sich treffen.

Vorteile der Renten-Pfl ichtversicherung: Auf Antrag kann man 
sich von der Rentenversicherungspfl icht befreien lassen. Wird darauf 
verzichtet, kann von diesen Vorteilen profi tiert werden:

 » Bei medizinisch festgestelltem Bedarf haben Pfl ichtversicherte 
Anspruch auf eine medizinische oder berufl iche Reha-Leistung.

 » Bei einer chronischen Krankheit oder nach einem Unfall, der eine 
Erwerbstätigkeit unmöglich macht, haben Pfl ichtversicherte 
grundsätzlich Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

 » Der Anspruch auf eine Altersrente fällt höher aus.
 » Wer einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, hat Anspruch auf 

die staatliche Förderung.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: September = 112,1; August = 111,7; Juli = 111,6; Juni = 111,3; Mai = 111,2; April = 110,7;
(2010 = 100) März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

 » „Aufstocker“ haben einen Rechtsanspruch gegenüber dem Ar-
beitgeber, einen Teil des Verdienstes in eine betriebliche Alters-
versorgung umzuwandeln.

 » Pfl ichtversicherte haben Anspruch auf Übergangsgeld bei einer 
länger dauernden stationären Reha-Maßnahme oder nach Ende 
der gesetzlichen Lohnfortzahlung.

9. Überlegungen und Handlungsbedarf 
zum Jahresende 2018

GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: „Sachzuwendungen“ an 
Kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und 
Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder 
werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 
überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steu-
erliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon 
aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch 
die Aufzeichnungspfl icht der Empfänger. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im 
Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. 
Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der Auf-
wand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist 
von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Ge-
burtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäfts-
jubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert wer-
den. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden 
Beitrag). Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäftsfreunde 
jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar!

GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern neben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 
ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er auch die 
besondere Pauschalbesteuerung nutzen. 

Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 
10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteu-
ert werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspfl ichtig. Der Ar-
beitgeber kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.

ABSCHREIBUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN 
AB 1.1.2018: Ab 1.1.2018 wurden die Grenzen sog. geringwertiger 
Wirtschaftsgüter (GWG) angehoben.  GWG, deren Anschaffungs- 

und Herstellungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 410 €) nicht über-
steigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als 
Betriebsausgaben angesetzt werden. Wird von dem Recht Gebrauch 
gemacht, sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 =150 
€) übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei 
denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich.

SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEH-
MEN: Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Son-
derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschafts-
güter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren 
Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie 
in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung 
zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 
20 % in Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann ent-
scheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschrei-
bung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebs-
vermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. 
der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG IN ANSPRUCH NEHMEN - WENN 
SINNVOLL: Für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die Steuerpfl ichtige anschaffen oder her-
stellen wollen, können sie – unter weiteren Voraussetzungen wie 
z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung 
bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen (wie 
bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und 
den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbe-
trags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 
Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entste-
hen Zinsaufwendungen!

 » Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Die Steuerver-
günstigung kann zur Kompensation eines Steuermehrergebnis-
ses der Außenprüfung eingesetzt werden.

 » Investitionsabzugsbetrag für einen betrieblichen Pkw: Un-
ter weiteren Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbe-
trag auch für einen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 
Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein 
Fahrtenbuch zu führen. Wird das Fahrzeug ausschließlich sei-
nen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch 
angestellte GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 
100%ige betriebliche Nutzung. 


